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Strassenbenennung und Gebäudeadressierung – 
unterschiedliche Amtshandlungen

Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern befasste sich in einem im Jahr 2013 veröffentlichten 
Urteil mit verfahrensrechtlichen Aspekten der Gebäudeadressierung.1 Das Gericht stellte dabei 
richtigerweise fest, dass die Benennung von Strassen ein Realakt darstellt, schloss daraus aber 
fälschlicherweise, dass auch die Festlegung der Gebäudeadresse ein Realakt sei. Das Urteil gibt 
Anlass, sich mit der Fragestellung erneut zu befassen.

Zur Benennung von Strassen
Artikel 25 Absatz 1 GeoNV  2 schreibt vor, dass «alle Stras-
sen in Ortschaften und anderen bewohnten Siedlungen» 
benannt werden müssen.3 Den Kantonen wird vom 
Bund im Sinne einer Gewährleistungspflicht die Aufgabe 
überbürdet, für die vollständige Benennung der Stras-
sen besorgt zu sein. Artikel 26 Absatz 2 GeoNV besagt, 
dass die Kantone für die Regelung der genauen Zustän-
digkeiten und des Verfahrens (der Namensfestlegung 
wie der Harmonisierung) zuständig sind. Die Kantone 
müssen somit festlegen, welche Kantons- oder Gemein-
debehörde bei welchen Arten von Strassen (Kantons- 
und Gemeindestrassen, Privatstrassen, die als öffent- 
licher Verkehrsraum dienen, etc.) für die Benennung 
 zuständig ist. Sie können diese Zuständigkeit an die Ge-
meinden oder an regionale Behörden übertragen. Die 
Kantone haben hier (in den Schranken des Verfassungs-
rechts des Bundes und ihrer Kantonsverfassung) einen 
weit reichenden Handlungsspielraum zur Ausgestaltung 
von Zuständigkeitsordnung und Verfahren. Materiell-
rechtlich schreibt das Bundesrecht einzig vor, dass die 
Schreibweise jener Strassennamen, die Elemente der 
geografischen Namen der amtlichen Vermessung über-
nehmen, auf regionaler Ebene harmonisiert werden 
müssen. Zudem müssen die vom Bundesamt für Landes-
topografie gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c 
GeoNV erlassenen Empfehlungen zur Schreibweise der 
Strassennamen und der Gebäudeadressierung beachtet 
werden.
Die Benennung oder Umbenennung von Strassen im 
Sinne von Artikel 21 GeoNV stellt nach herrschender 
Lehrmeinung und überwiegender Rechtspraxis ein Real-
akt dar. Dieser Auffassung schloss sich im Grundsatz 
auch das Bundesgericht an.4 Dass die Erst- oder Umbe-
nennung von Strassen auf die davon betroffenen Perso-
nen − meistens über die damit verbundene Änderung 
von Adressen − erhebliche faktische Auswirkungen ha-
ben kann, ist unbestritten. Dass wegen des fehlenden 

1 Urteil des Verwaltungsgerichts vom 18. April 2013 (VGE 100.2012.129), 
in: BVR 2013  / 9, S. 423 ff.

2 Verordnung über die geografischen Namen (GeoNV), SR 510.625.
3 Siehe dazu ausführlich Daniel Kettiger, Die Benennung von Strassenna-

men (Art. 25 und 26 GeoNV), INFO V+D 3  /  2008, S. 17 f.
4 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_261/2013 vom 19. Dezember 2013, 

E. 2.3.2.

Verfügungscharakters der Rechtsschutz fehlt oder ein-
geschränkt ist, mag stossend sein, ist aber ein verfahrens-
rechtliches Problem, das vom materiellen Verfügungs-
begriff getrennt zu behandeln ist.

Ob gegen die Benennung von Strassennamen ein Rechts-
mittel besteht, bestimmt alleine das kantonale Staats- 
und Verwaltungsrecht. Zahlreiche Kantone (z. B. BS, GR, 
LU, OW, SH, SZ, UR, ZG, ZH) kennen heute einen Rechts-
schutz gegen Realakte. Dieser ist in der Regel so aus- 
gestaltet, dass von der handelnden Behörde eine Verfü-
gung bezüglich des Realakts verlangt werden kann, 
 welche dann mittels Beschwerde angefochten werden 
kann. Weiter ist zu prüfen, ob die Beschlüsse der zu-
ständigen Behörde allenfalls mit einem subsidiären kan-
tonalen Rechtsmittel angefochten werden können. 

Zur Gebäudeadressierung
Die Gebäudeadresse ist seit dem 1. Juli 2008 eine In- 
formationsebene des Datenmodells der amtlichen Ver-
messung (Art. 6 Abs. 2 Bst. j VAV 1). Diese umfasst die 
Gebäudeadressen gemäss Schweizer Norm SN 612040, 
Ausgabe 2004 – 6 (Art. 7 Abs. 1 Bst. j TVAV 2). Die Ge-
bäudeadresse gehört zu jenen Informationsebenen der 
amtlichen Vermessung bzw. jenen Geobasisdaten des 
Bundesrechts, die Gegenstand des Plans für das Grund-
buch sind (Art. 7 Abs. 2 VAV). Die Gebäudeadresse wird 
für bestehende, aber auch schon für projektierte Ge-
bäude (Art. 8 Abs. 1 TVAV) geführt. Sie setzt sich zusam-
men aus einer Ortschaft (mit der zugehörigen sechsstel-
ligen Postleitzahl), einem Strassennamen (dies betrifft 
auch Plätze, Weiler und Höfe als benannte Gebiete) und 
einer Hausnummer (Polizeinummer) und muss insge-
samt pro Ortschaft eindeutig sein. Für die Gebäudead-
resse wird der massgebliche, rechtskräftig festgesetzte 
Ortschaftsname übernommen; zu welcher Ortschaft das 
Gebäude gehört, ergibt sich ohne weiteres aus dessen 
geografischer Lage und den festgelegten Ortschafts-
grenzen. Der Ortschaftsname als Teil der Gebäudeadres-
se hat mithin nur deklaratorischen Charakter. Demge-
genüber erfolgt die Zuweisung des Gebäudes zu einer 

1 Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV), SR 211.432.2.
2 Technische Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung (TVAV), 

SR 211.432.21.
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Strasse originär durch die Festlegung der Gebäudeadres-
se; diese Zuweisung stellt das Kernstück (die Essenz) der 
Gebäudeadressierung dar. Die Zuweisung der Hausnum-
mer erfolgt nach dem Grundsatz der strassenweisen 
Hausnummerierung.

Das Bundesrecht regelt explizit weder das Verfahren, in 
welchem die Gebäudeadressierung vorgenommen wird, 
noch die Zuständigkeiten. Artikel 14 TVAV legt aber fest, 
was als Gebäude gilt, und verweist dabei im Wesent- 
lichen auf Artikel 3 und 4 der Verordnung über das eid-
genössische Gebäude- und Wohnungsregister 3. Artikel 8 
Absatz 1 TVAV legt weiter fest, dass auch für projek-
tierte Gebäude eine Adresse festzulegen ist. Letztlich 
legt Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe g TVAV die geometri-
sche Genauigkeit fest. Im Übrigen wird auf die Schwei-
zer Norm SN 612040 (Ausgabe 2004 – 6) verwiesen 
(Art. 7 Abs. 1 Bst. j TVAV), welche damit Bestandteil des 
massgeblichen Bundesrechts wird. Im kantonalen Recht 
finden sich kaum Verfahrensvorschriften; die Zustän- 
digkeiten sind im kantonalen Recht sehr unterschiedlich 
geregelt, sofern überhaupt eine Regelung besteht. 
Rechtlich stellt die Festlegung der Gebäudeadresse einen 
Akt der amtlichen Vermessung dar, dies folgert u. a. dar-
aus, dass die Daten, die sich aus der Festlegung erge-
ben, eine Informationsebene der amtlichen Vermessung 
bilden und Bestandteil des Plans für das Grundbuch 
sind. Rein verwaltungsrechtlich betrachtet, könnte man 
die Gebäudeadressierung − analog zur Benennung der 
Strassen − als Realakt betrachten, d. h. als eine administ-
rative Gebietseinteilung. Zivilrechtlich handelt es sich 
aber um eine Verfügung, welche die Grundstückbe-
schreibung verändert.

Nach der hier vertretenen Auffassung muss hinsichtlich 
der Festlegung oder Änderung der Gebäudeadresse in 
jedem Fall ein Rechtsschutz gewährt werden, der Arti-
kel 28 VAV entspricht, d. h. der die Information der Be-
troffenen sicherstellt (zumindest durch Publikation), der 
in erster oder einziger Instanz eine uneingeschränkte 
Überprüfung durch eine kantonale Behörde beinhaltet 
und der in einziger oder letzter kantonaler Instanz ein 
Rechtsmittel an ein oberes kantonales Gericht (Art. 75 
Abs. 2 BGG 4 ) ermöglicht. Gegen den letztinstanzlichen 
kantonalen Entscheid ist die Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht we-
gen Verletzung von Bundesrecht (Art. 95 Bst. a BGG) 
 zulässig.

3  Verordnung über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister, 
(GWR-VO), SR 431.841. 

4  Bundesgerichtsgesetz 2005, SR 173.110. 

Fazit
Die Benennung der Strassen einerseits und die Gebäude-
adressierung andererseits sind wegen der Unterschiede 
hinsichtlich des Rechtscharakters und des Rechtsschut-
zes strikt auseinanderzuhalten, selbst dann, wenn das 
kantonale Recht suggeriert, es handle sich um ein und 
dasselbe:

• Benennung von Strassen
 Mit der Benennung der Strasse erhält der bestehende 

Verkehrsweg einen erstmaligen oder neuen Namen. 
Die Benennung von Strassen stellt einen Realakt im 
Bereich des Rechts der geografischen Namen dar. Ob 
gegen die Benennung einer Strasse ein Rechtsmittel 
ergriffen werden kann, bestimmt alleine das kantonale 
Recht. Besteht ein Rechtsschutz, so kann der letztins-
tanzliche kantonale Entscheid mit Beschwerde beim 
Bundesrat angefochten werden, soweit es um Fragen 
der Harmonisierung oder der Schreibweise des Stras-
sennamens geht.

• Adressierung von Gebäuden
 Mit der Gebäudeadressierung wird ein Gebäude einer 

Strasse zugewiesen und erhält eine Hausnummer. Es 
handelt sich um einen Akt der amtlichen Vermessung, 
der verwaltungsrechtlich eigentlich ein Realakt ist, 
 zivilrechtlich aber als Rechtsakt zu betrachten ist. Hin-
sichtlich der Festlegung oder Änderung der Gebäude-
adresse muss der Eigentümerschaft in jedem Fall ein 
Rechtsschutz gewährt werden, der Artikel 28 VAV ent-
spricht. Die bereits zuvor erfolgte rechtskräftige Be-
nennung der Strasse kann allerdings nicht akzessorisch 
angefochten werden. Gegen den letztinstanzlichen 
kantonalen Entscheid ist die Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht 
möglich. 
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